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6.

Abteilung für Architektur .

Vorprüfung .

Von Studienzeichnungen zind einzureichen :

Freihandzeichnungen von Ornamenten . uren und Landschuften .

Zeichnungen aus dem Gebiete der darstellenden Geometrie , Schatten -
auf Bauteile .lehre und Perspektive mit Anwendunz

. Desgleichen aus dem Gebiete der graphischen Statik .
Baukonstruktionen in Stein und Holz .
Entwurf eines Bauwerks einfacher Art unter besondeérer Berücksichtigung 8

der Konstruktionen .
Zeichnungen aus der Formenlehre der antiken Baukunst .

Klausur - Prüfung :

(an einem Tage 4 Stunden ) Bearbeitung von konstruktiven , architektonischen

33.

und ornamentalen Aufgaben .

NMündliche Prüfung .

Grundzüge der höheren Mathematik .
Elementare Mechanik .
Graphische Statik .
Darstellende Geometrie , Schattenlehre und L' erspektivé .
Physik .
Chemie und Mineèralogie .
Technische Architcktur mit den einfachen Stein - und Holzkonstruktionen .
Formenlehre der antiken Baukunst .

Hauptprüfung .

Von Studienzeichnungen sind einzureichen :

1. Perspektivische Zeichnungen nach eigenen Entwürfen , von Aufnahmen

bestebender Gebüude oder Bauteilen derselben und von kunstgéwerblichen

Gegenständen .
Darstellungen aus dem Gebieté der Stein - , Holz - und Eisenkonstruktionen

unter Beifügung statischer Berechnungen .
Darstellungen ganzer Gebäude aus der antiken , mittelalterlichen und

Renaissance - Baukunst oder einzelner Teile von solehen in grösserem
Maſsstabe ,
Darstellnugen und Entwürfe von Ornamenten , farbigen Dekorutionen ,

landschaftlichen Aquarellen und Figuren .
Aufeichnung eines ganzen Bauwerks nach eigener Aufnahmée , Sanit den

an Ort und Stelle gefertigten Handzeichnungen .
Einfache und reicheré Entwürfe in verschicdenen Stilen von öffentlichen

und Privatgebänden sowie landwirtschaftlichen Gebäudeu .
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B. Diplomarbeit : Grösserer Entwurf mit Erläuterungsbericht .

C. Prüfungsfächer der Schlussprüfung :

a. Pflichtfücher :

1. Statik der Baukonstruktionen in Stein , Holzʒ und Eisen .
2. Technische Architektur einschliesslich Gründung und innerem Ausbau .
3. Gebäudelehre und Baustillehre .

a. Gebäude und Einzelformen der Antike und Renaissance .
b. Desgleichen der mittelalterlichen Bauweise .

4. Heizung und Ventilation .
5. Baustofflehre .
6. Allgemeine Kunstgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der

Architekturgeschichte .
7. Geschichte des Kunsthandwerks .
8. Tonmodellieren .

b. Wahlfäche
9. Grundzüge des Wasser - , Wege - , Brücken - und Maschinenbaues .

10. Städtebau .
11. Grundzüge der Rechtswissenschaft .

12 . Volkswirtschaftslehre .

Sonderbestimmungen .
Die für die Bearbeitung der Diplomarbeit gewährte Zeit beträgt in der

Regel 8 Wochen . Verspätet eingereichte Bearbeitungen werden nur ausnahmsweise ,
auf besonderen Beschluss des Abteilungskolle giums angenommen .

Der Diplomarbeit ist eine an Eidesstatt gegebene schriftliche Erklürung
des Kandidaten beizufügen , dass die Arbeit selbständig und ohne fremde Beihilfe
angefertigt worden ist . Die als ungenügend befundenen Diplomarbeiten wWerden
den Kandidaten zurückgegeben . Uber die Zurückgabe der als ausreichend befun-
denen Diplomarbeiten entscheidet jeweils das Abteilu kollegium .

Die Gesamtdauer des Studiums soll mindestens 8 Semester umfassen ,
und zwar 4 Semester vor der Vernimg und 4 Semester zwischen Vorprüfung
und Hauptprüfung .

Die Hauptprüfung findet mindestens einmal im Semester statt .
Der Beginn der Pr üfungen wird am schwarzen Brett angezeigt .
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